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Der Landtag NRW hat am 05.11.2008 eine Änderung der Kopfnoten auf den 
Zeugnissen beschlossen. 

 

 

 

Die Verordnung über die Ausbildung und die Abschlussprüfungen in der 
Sekundarstufe I (APO-SI)  ... wird wie folgt geändert: 

§ 7 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Die Zeugnisse enthalten neben den Noten für die Fächer ... Noten für das 
Arbeitsverhalten  
in den Bereichen Leistungsbereitschaft sowie Zuverlässigkeit/Sorgfalt  

und eine Note für das Sozialverhalten;  

über die Noten entscheidet die Zeugnis- oder Versetzungskonferenz. Den Noten ... 
werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt, die in die Zeugnisse aufgenommen 
werden: 

1. Die Note "sehr gut" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewertenden 
Bereich den Anforderungen in besonderem Maße entspricht, 

2. die Note "gut" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewertenden 
Bereich den Anforderungen in vollem Maße entspricht, 

3. die Note "befriedigend" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu 
bewertenden Bereich den Anforderungen im Allgemeinen entspricht und 

4. die Note "unbefriedigend" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu 
bewertenden Bereich den Anforderungen noch nicht entspricht. 

Die Schulkonferenz kann beschließen, dass die Note "unbefriedigend" zu begründen 

ist. Die Noten für  Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt und Sozialverhalten 
können nach Entscheidung der Zeugnis- oder Versetzungskonferenz im Rahmen der von 
der Schulkonferenz aufgestellten Grundsätze durch eine Beschreibung ergänzt werden ...“ 
 


